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Volksschulgesetz (VSG) 1 

(Änderung vom …) 

Der Kantonsrat des Kantons Schwyz,  

nach Einsicht in Bericht und Vorlage des Regierungsrates, 

beschliesst: 

I.  

Das Volksschulgesetz vom 19. Oktober 20052 wird wie folgt geändert: 

§ 67 Abs. 3  

3 Der Pauschalbeitrag pro Schulkind beträgt 18% des ermittelten gewichteten 
Durchschnittswertes aller Gemeinden. Für die Bezirke gilt die Regelung zur 
Berechnung des Pauschalbeitrages sinngemäss. Der Regierungsrat setzt den 
Pauschalbeitrag pro Schulkind jährlich fest.  

II. 

1 Dieser Beschluss unterliegt dem Referendum gemäss §§ 34 oder 35 der Kan-
tonsverfassung. 
2 Er wird im Amtsblatt publiziert und nach Inkrafttreten in die Gesetzsammlung 
aufgenommen. 
3 Der Regierungsrat bestimmt den Zeitpunkt des Inkrafttretens. 
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